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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Neisser, Dr. Graff und Genossen ha­

ben am 3. April 1984 unter der Nr. 660/J an mich eine schriftliche parla­

mentarische Anfrage betreffend das Erfordernis der Er1angung des Doktora­

tes der Rechtswissenschaften als Voraussetzung für die Ausübung des Be­

rufes eines Rechtsanwaltes gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"1) Wieso verweisen Sie anfragende Abgeordnete, denen Sie selbst erklärt 
hatten, daß die Bundesregierung vor Einbringung einer weiteren Regie­
rungsvorlage Gespräche mit dem Osterreichischen Rechtsanwaltskammer­
tag und Vertretern der juridischen Fakultäten führen werde, nun an 
die Ressortminister? 

2) Sind Sie bereit, der Beantwortung parlamentarischer Anfragen künftig 
das gebotene Augenmerk zu widmen, damit bei der Beantwortung einer 
Serie von Anfragen zum gleichen Thema Widersprüche oder Ausreden Ver­
mieden werden? 

3) Sind Sie bereit, in Wahrnehmung Ihrer Koordinierungskompetenz zwecks 
Erstellung der von Ihnen angekündigten Regierungsvorlage die Ressort­
minister Ofner und Fischer anzuhalten, Sie über allfällige Gespräche 
mit dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag und Vertretern der 
juridischen Fakultäten zu informieren, damit anfragenden National­
ratsabgeordneten eine entsprechende Auskunft erteilt werden kann? 

4) Sind Sie bereit, die Ihnen obliegende Koordinierungskompetenz dazu 
wahrzunehmen, daß der anscheinend noch immer nicht erzielte Konsens 
zwischen den Bundesministern Ofner und Fischer endlich hergestellt 
wird? 
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5) Zu welchem kalendermäßigen Zeitpunkt rechnen Sie mit der Herstellung 
des Konsenses zwischen den beiden Bundesministern? 

6) Zu welchem kalendermäßigen Zeitpunkt rechnen Sie mit der Einbringung 
einer Regierungsvorlage? 

7) Wie lange sollen die Studierenden der Rechte einerseits und die 
Rechtsanwälte andererseits noch über die Pläne der sozialistischen 
Koalitionsregierung hinsichtlich des Doktorats für den Rechtsanwalts­
beruf im Ungewissen gelassen werden?" 

Ich beantworte die Anfrage der Abgeordneten Dr. Neisser, Dr. Graff und 

Genossen betreffend das Erfordernis der Erlangung des Doktorates der 

Rechtswissenschaften als Voraussetzung für die Ausübung des Berufes eines 

Rechtsanwaltes wie folgt, wobei ich vorausschicke, daß die Frage, ob eine 

parlamentarische Interpellation vom Bundeskanzler oder in dessen Vertre­

tung vom Vizekanzler beantwortet wird, nicht von den Wünschen der anfra­

genden Abgeordneten, sondern von den Bestimmungen des Artikels 69 Abs. 2 

der Bundesverfassung abhängt: 

Zu Frage 1: 

Die Beschlußfassung über eine Regierungsvorlage ist eine Angelegenheit 

der Bundesregierung; die Vorbereitung einer Regierungsvorlage und insbe­

sondere die Herstellung von Kontakten mit betreffenden Gruppen der Bevöl­

kerung oder bestimmten Interessenvertretungen ist eine Angelegenheit des 

oder der zuständigen Ressortminister. 

Zu Frage 2: 

Ich werde parlamentarische Anfragen wie bisher auf Grund der mir vorlie­

genden Fakten beantworten. 

Zu Frage 3: 

Ich werde von den Bundesministern Dr. Fischer und Dr. Ofner über die in 

der Anfrage angesprochenen Fragen und auch über alle anderen relevanten 

Fragen der Regierungspolitik in ausreichender Weise informiert. 
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Zu Frage 4: 

Der von ihnen erhoffte Konsens erfordert nicht den Einsatz der "Koordi­

nierungskompetenz" des Bundeskanzlers, sondern erfordert vielmehr eine 

Annäherung der Standpunkte der Rechtsanwaltskammern einerseits und der 

Dekane der juridischen Fakultäten andererseits. 

Zu Frage 5 und 6: 

Ein kalendermäßiger Zeitpunkt kann derzeit nicht genannt werden. 

Zu Frage 7: 

Sowohl die Studierenden als auch die Rechtsanwälte sind über die be­

stehende Rechtslage informiert: sie werden auch über eine Änderung der 

Rechtslage zeitgerecht informiert werden. 

(, 

j .... , 1 ",'L'" •. [ / ,. /.",] {L . 'l 'L LI,. ( 

i 

667/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




